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Ferienplan Schuljahr 2023/24 

Beginn des Schuljahres Montag, 14. August 2023 

Ende des Schuljahres Freitag, 28. Juni 2024 

 

1. Semester Montag, 14. August 2023 – Freitag, 19. Januar 2024 

2. Semester Montag, 22. Januar 2024 – Freitag,  28. Juni 2024 

 

 

Herbstferien Ferienbeginn: Samstag, 30. September 2023 

 Schulbeginn: Montag, 16. Oktober 2023 

 

Weihnachtsferien Ferienbeginn: Samstag, 23. Dezember 2023 

 Schulbeginn: Montag, 8. Januar 2024 

 

Fasnachtsferien Ferienbeginn: Samstag, 10. Februar 2024 

 Schulbeginn: Montag, 26. Februar 2024 

 

Frühjahrsferien Ferienbeginn: Samstag, 23. März 2024 

 Schulbeginn: Montag, 8. April 2024 

 

Sommerferien Ferienbeginn: Samstag, 29. Juni 2024 

 Schulbeginn: Montag, 12. August 2024 

 

Schulfreie Tage 

Tag der Arbeit, Mittwoch, 1. Mai 2024, Auffahrt, Donnerstag, 9. Mai und Freitag, 10. Mai 2024, 

Pfingstmontag, 20. Mai 2024 

 

 

 

Regelungen Urlaube 

Für weitergehende Beurlaubungen und Dispensationen ist bei der Lehrperson, zuhanden der 

Schulleitung oder allenfalls des Schulrates spätestens 3 Wochen vor Antritt des gewünschten Urlaubes 

ein schriftliches Gesuch einzureichen. Später eintreffende Gesuche werden grundsätzlich nicht bewilligt. 

Allfällige Restguthaben von Joker-Halbtagen werden mitverrechnet. 

Solche Dispensationen und Beurlaubungen (bereits ab 0.5 Tagen, über die normalen Jokertage 

hinaus) werden in der Regel nur einmal pro Zyklus bewilligt. 

(1. Zyklus: KG und 1./2. Klasse – 2. Zyklus: 3. bis 6. Klasse). 

 

Für die Bewilligung von Jokertagen (2 ganze oder 4 halbe Schultage) und zusätzlichen 

Beurlaubungen sind zuständig: 

 

- Jokertage  die Lehrperson 

- ab 2 Tagen bis zu zwei Wochen   die Schulleitung 

- bei mehr als zwei Wochen    der Schulrat auf Antrag der Schulleitung 

 

Diese Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage (www.primarstufereinach-bl.ch) 

 


